
Über Uns

STUDIO M. recherchiert und gestaltet Wappen und damit ver-
bunden auch Flaggen und Dienstsiegel (Wappensiegel). Wir
arbeiten für Gemeinden, Städte, Verwaltungsämter und Land-
kreise, weiterhin für Vereine, Verbände und Einzelpersonen. 

Unsere Auftraggeber erhalten neben der grafischen Ausführung
eines Wappens, dessen umfassende Dokumentation sowie alle
ausgefüllten und formulierten Unterlagen zur Begutachtung, Be-
stätigung bzw. Genehmigung seitens der Behörden (siehe „leis-
tungen“).

Als Heraldiker arbeite ich mit zahlreichen Archiven und Landeshauptarchiven sowie in Bezug
auf Ortswappen mit den Fachabteilungen der zuständigen Ministerien des Innern der Landes-
regierungen zusammen. Insbesondere für Wappen von Gemeinden, Städten und Verwaltungs-
ämtern ist das von Belang, da diese im Regelfall von der jeweiligen Landesregierung (wird in
den Bundesländern verschieden gehandhabt) genehmigt werden müssen.

Jede deutsche Kommune - egal ob Dorf oder Stadt - sowie Verwaltungsämter haben das Recht,
ein Wappen zu führen. Solch ein Wappen ist nicht nur ein dekorativer Schmuck, sondern ein sou-
veränes Hoheitszeichen, ein Insignum des Rechtsträgers und zugleich ein Symbol der Iden-
tifizierung der Bevölkerung mit ihrer Heimat.

Um ein Wappen offiziell zu führen, bedarf es dessen staatlicher Anerkennung. Die Landes-
regierungen der Bundesländer haben hierzu unterschiedliche rechtliche Grundlagen gebildet.
Während in einigen Bundesländern eine strenge Prozedur von Gutachten und Genehmi-
gungsverfahren über den Dienstweg vorgeschrieben sind, reicht in anderen Ländern die öffent-
liche Anzeige nach Beschlussfassung.

Oft scheitern Kommunen am Versuch, sich ihr eigenes Wappen selbst zu entwickeln, da die
erforderlichen Fachkenntnisse der Heraldik, das Wissen über die Bedeutung der Wappensym-
bolik und deren korrekte grafische Darstellung, der richtigen Tingierung usw. fehlen. Oder es
besteht das Problem, das lange in Gewohnheitsrecht getragene Wappen, das nichts rechtsgül-
tig ist und von der Kommunalaufsicht abgemahnt wurde, nun behutsam so zu korrigieren, dass
es allen heraldischen und rechtlichen Bestimmungen gerecht und offiziell genehmigt wird.  Es
ist darum ratsam, mit der Gestaltung solcher Aufgaben einen grafisch gebildeten Heraldiker zu
beauftragen.

STUDIO M. hat bisher für annähernd 300 Städte, Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und
Landkreise die Wappen, Flaggen und Siegel entwickelt und dazu jeweils alle Unterlagen und
Dokumentationen angefertigt. Darüber hinaus helfen wir beim Bestätigungs- und Genehmi-
gungsverfahren über die Behörden, so dass Sie davon weitgehend entlastet werden. Die vom
STUDIO M. erarbeiteten Wappen entsprechen allen heraldischen und rechtlichen Bestim-
mungen. Die Umsetzung der gestellten Aufgaben erfolgt innerhalb kürzester Zeit. Gern würden
wir auch Sie in Ihren Belangen auf diesem Fachgebiet behilflich sein.

Jörg Mantzsch
Heraldiker
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Referenzen

Die nachfolgenden kommunalen Wappen wurden neben zahlreichen anderen von uns erarbei-
tet bzw. als Redesign  gestaltet. Auftraggeber sind Gemeinden, Verwaltungsämter und Land-
kreise, die nie zuvor ein Wappen führten, wie auch Städte, die ein Wappen über Jahrzehnte ohne
Rechtsgrundlage in Gewohnheitsrecht trugen, das im Laufe der Zeit völlig von den Gepflogen-
heiten der Heraldik abwich oder von der Kommunalaufsicht angemahnt wurde, so dass eine
fachgerechte Überarbeitung notwendig war.

Diese Auswahl aus hunderten gestalteter und dokumentierter Wappen spricht für die Kompe-
tenz von STUDIO M.
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